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(54) Abc-Schutzbekleidung mit verbesserter Luftaustauschfunktion

(57) Die Erfindung betrifft eine Schutzbekleidung (1)
mit Schutzfunktion gegenüber chemischen und/oder bio-
logischen Schadstoffen, insbesondere für zivile oder mi-
litärische Zwecke, wie ABC-Schutzbekleidung oder der-
gleichen, wobei die Schutzbekleidung (1) einen mehr-
schichtigen Aufbau (2) bzw. eine mehrlagige textile Kon-
struktion (2) mit einem Außenmaterial (3) und einem mit
Schutzfunktion gegenüber chemischen und/oder biolo-
gischen Schadstoffen ausgerüsteten Innenmaterial (4)
aufweist, wobei die Schutzbekleidung (1) mit mindestens
einer Belüftungsöffnung (5), welche mit einem gasdurch-
lässigen, insbesondere luftdurchlässigen, chemische
und/oder biologische Schadstoffe sorbierenden Schutz-
filtermaterial (6) verschlossen ist, versehen ist. Auf diese
Weise wird im Tragezustand in effizienter Weise die Luft-
zufuhr und der Luftaustausch erhöht und die Abfuhr von
Feuchtigkeit, insbesondere Schweiß, aber auch von
überschüssiger Körperwärme, verbessert und somit der
Tragekomfort insgesamt gesteigert, ohne daß die
Schutzfunktion der Bekleidung beeinträchtigt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Schutzbeklei-
dung, insbesondere ABC-Schutzbekleidung, mit verbes-
serter Luftaustauschfunktion.
[0002] Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung
Schutzbekleidung mit Schutzfunktion gegenüber chemi-
schen und/oder biologischen Schadstoffen, insbesonde-
re für zivile oder militärische Zwecke, wie ABC-Schutz-
bekleidung oder dergleichen, nach dem Oberbegriff von
Anspruch 1.
[0003] Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung
ein Verfahren zur Verbesserung des Luftaustausches in
Schutzbekleidung der vorgenannten Art mit Schutzfunk-
tion gegenüber chemischen und/oder biologischen
Schadstoffen nach dem Oberbegriff von Anspruch 21.
[0004] Es gibt eine Reihe von Stoffen, die von der Haut
aufgenommen werden und zu schweren körperlichen
Schäden führen. Als Beispiele seien beispielsweise che-
mische oder biologische Schadstoffe, insbesondere
Kampfstoffe, wie z. B. das blasenziehende Lost (Gelb-
kreuz) und das Nervengift Sarin, erwähnt. Menschen, die
mit solchen Giften in Kontakt kommen können, müssen
einen geeigneten Schutzanzug tragen bzw. durch geeig-
nete Schutzmaterialien gegen diese Gifte geschützt wer-
den.
[0005] Grundsätzlich gibt es drei Typen von Schutz-
anzügen: Die luft- und wasserdampfundurchlässigen
Schutzanzüge, die mit einer für chemische Gifte un-
durchlässigen Kautschuk- oder Gummischicht ausge-
stattet sind und sehr schnell zu einem Hitzestau führen,
weiterhin die luft- und wasserdampfdurchlässigen
Schutzanzüge, die den höchsten Tragkomfort bieten,
und schließlich Schutzanzüge, die mit einer Membran
ausgestattet sind, die im allgemeinen zwar Wasser-
dampf, nicht aber die erwähnten Gifte hindurchläßt.
[0006] ABC-Schutzkleidung wird also traditionell ent-
weder aus vollständig impermeablen Systemen (z. B. An-
züge aus Butylkautschuk) oder aus selektiv permeablen
Systemen (z. B. Membransysteme) oder aber aus per-
meablen, insbesondere adsorptiven Filtersystemen, vor-
zugsweise auf Basis von Aktivkohle (z. B. Aktivkohlepul-
ver, Aktivkohlefasern, Aktivkohlekörner, Aktivkohlekü-
gelchen etc.), hergestellt.
[0007] Schutzanzüge gegen chemische Kampfstoffe,
die für einen längeren Einsatz unter den verschiedensten
Bedingungen gedacht sind, dürfen beim Träger zu kei-
nem Hitzestau führen. Daher verwendet man im zivilen
und militärischen Bereich, insbesondere bei Einsätzen
in Katastrophen- oder Kampfgebieten, hauptsächlich
luftdurchlässige Materialien oder aber allenfalls die se-
lektiv permeablen Membransysteme.
[0008] Die luftdurchlässigen, permeablen Schutzan-
züge besitzen im allgemeinen eine Adsorptionsschicht
mit Aktivkohle, welche die chemischen Gifte sehr dauer-
haft bindet, so daß auch von stark kontaminierten Anzü-
gen für den Träger keinerlei Gefahr ausgeht. Der große
Vorteil dieses Systems liegt darin, daß die Aktivkohle

auch an der Innenseite des Schutzanzugs zugänglich
ist, so daß etwaige an Beschädigungen oder sonstigen
undichten Stellen eingedrungene Gifte sehr schnell ad-
sorbiert werden können. Die Adsorptionsschicht in den
zuvor beschriebenen, luftdurchlässigen, permeablen
Schutzanzügen ist beispielsweise derart ausgestaltet,
daß z. B. im Durchschnitt bis zu circa 1,0 mm große Ak-
tivkohleteilchen an auf einem Träger aufgedruckten
Klebstoffhäufchen oder -stellen fixiert sind, wobei die Ad-
sorptionsschicht im allgemeinen durch einen "Außen-
stoff’ (d. h. ein Abdeckmaterial) ergänzt wird und an der
dem Träger zugewandten Innenseite durch ein leichtes
textiles Material in Form eines Innenfutters abgedeckt
ist. Gelegentlich findet man aber auch Verbundstoffe, die
ein Aktivkohlefaserflächengebilde, so z. B. ein Aktivkoh-
lefaservlies, beinhalten.
[0009] Des weiteren kommen Schutzanzüge zum Ein-
satz, welche mit einer Membran ausgestattet sind, die
zur Erhöhung des Tragekomforts zwar wasserdampf-
durchlässig ausgebildet ist, aber gleichzeitig als Sperr-
schicht gegen Flüssigkeiten und Gase, insbesondere
Giftstoffe, wirkt. Ein solches Material ist beispielsweise
in der EP 0 827 451 A2 beschrieben. Schutzanzüge mit
einer für Wasserdampf durchlässigen, aber für Gifte, ins-
besondere Hautgifte, undurchlässigen Membran haben
aber den Nachteil, daß an undichten Stellen eingedrun-
gene Gifte im Inneren des Schutzanzuges verbleiben
und durch die Haut des Trägers aufgenommen werden.
Daher sind Schutzanzüge konzipiert worden, welche
Membran und Adsorptionsschicht miteinander kombinie-
ren (vgl. WO 2005/049147 A1).
[0010] Infolge der beabsichtigten Schutzfunktion der
vorgenannten Art ist der Luftaustausch selbst bei den
permeablen Systemen erschwert, insbesondere auf-
grund des im allgemeinen dicken und dichten Oberstoffs,
wohingegen er bei den impermeablen oder selektiv per-
meablen Systemen, insbesondere auf Membranbasis,
erst gar nicht vorhanden ist. Denn, konstruktiv bedingt
und auch durch die Konstruktion der Textilien gezielt be-
einflußt, findet im allgemeinen der Austausch von Feuch-
tigkeit mit der Umwelt aus einem Textil durch Öffnungen,
wie z. B. an Hals, Armen, Beinen etc., statt (ein Beispiel
sind Unterarmreißverschlüsse in Regenschutzjacken,
die zu einem verbesserten Abtransport des Schweißes
führen sollen etc.), wohingegen in Schutzanzügen der
vorgenannten Art mit Schutzfunktion gegen biologische
und chemische Gifte der Austausch von Luft mit der Um-
welt aus Schutzgründen weitgehend verhindert werden
muß, insbesondere auch durch eine abdichtende Ver-
bindung gerade der vorgenannten Öffnungen an Hals,
Armen, Beinen etc. So werden beispielsweise bei
Schutzanzügen gezielt sehr dichte Verschlüsse am Kopf,
an den Armen, an den Beinen etc. verwendet.
[0011] Infolgedessen ist selbst bei den permeablen
Systemen ein nicht immer optimaler Luftaustausch ge-
geben, während ein solcher Luftaustausch bei den im-
permeablen Systemen z. B. mit Gummi- oder Kautschuk-
schicht bzw. bei den selektiv permeablen Systemen auf
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Membranbasis erst überhaupt nicht vorhanden ist, so
daß nicht nur der Tragekomfort verringert ist, sondern
für den Träger eines solchen Schutzanzuges, insbeson-
dere bei körperlicher Anstrengung (z. B. in einem Ein-
satz- oder Kriegsgebiet), auch eine erhöhte körperliche
Belastung hieraus resultiert, da kein ausreichender Luft-
und Feuchtigkeitsaustausch und infolgedessen kein aus-
reichender Wärmeabtransport möglich ist.
[0012] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
folglich darin, eine Schutzbekleidung der vorgenannten
Art, insbesondere mit Schutzfunktion gegenüber chemi-
schen und/oder biologischen Schadstoffen, vorzugswei-
se für zivile oder militärische Zwecke, wie ABC-Schutz-
bekleidung oder dergleichen, bereitzustellen, bei der die
zuvor geschilderten Nachteile des Standes der Technik
zumindest weitgehend vermieden oder aber wenigstens
abgeschwächt werden.
[0013] Insbesondere sollte eine derartige Schutzbe-
kleidung eine verbesserte Luftaustauschfunktion und
darüber hinaus auch eine verbesserte Feuchtigkeitsaus-
tauschfunktion (z. B. zum Abführen von Schweiß etc.)
aufweisen.
[0014] Das zuvor geschilderte Problem wird im Rah-
men der vorliegenden Erfindung durch eine Schutzbe-
kleidung nach Anspruch 1 gelöst. Weitere, vorteilhafte
Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Schutzbeklei-
dung sind Gegenstand der diesbezüglichen Unteran-
sprüche.
[0015] Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Verfahren zur Verbesserung des Luftaustau-
sches in Schutzbekleidung der vorgenannten Art gemäß
Anspruch 21.
[0016] Die Anmelderin hat nun überraschenderweise
herausgefunden, daß das zuvor geschilderte Problem in
effizienter Weise dadurch gelöst werden kann, daß die
in Rede stehende Schutzbekleidung mit mindestens ei-
ner Belüftungsöffnung versehen wird, welche selbst mit
einem gasdurchlässigen, insbesondere luftdurchlässi-
gen, chemische und/oder biologische Schadstoffe sor-
bierenden Schutzfiltermaterial verschlossen ist.
[0017] Gegenstand der vorliegenden Erfindung - ge-
mäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung -
ist somit eine Schutzbekleidung mit verbesserter Luft-
austauschfunktion sowie mit Schutzfunktion gegenüber
chemischen und/oder biologischen Schadstoffen, insbe-
sondere für zivile oder militärische Zwecke, wie ABC-
Schutzbekleidung oder dergleichen, wobei die Schutz-
bekleidung einen mehrschichtigen Aufbau (d. h. eine
mehrlagige textile Konstruktion) aufweist, welcher ein
Außenmaterial und ein mit Schutzfunktion gegenüber
chemischen und/oder biologisch ausgerüstetes Innen-
material umfaßt, wobei die Schutzbekleidung minde-
stens eine Belüftungsöffnung, die mit einem gasdurch-
lässigen, insbesondere luftdurchlässigen, chemische
und/oder biologische Schadstoffe sorbierenden Schutz-
material verschlossen ist, aufweist.
[0018] Die Begriffe "Außenmaterial" einerseits und "In-
nenmaterial" andererseits beziehen sich auf den Trage-

zustand der Schutzbekleidung, d. h. im Tragezustand
der Schutzbekleidung ist das Außenmaterial somit vom
Träger der Schutzbekleidung abgewandt und folglich der
äußeren Umgebung zugewandt bzw. hiermit in Kontakt,
während das Innenmaterial im Tragezustand dem Träger
zugewandt ist bzw. von der äußeren Umgebung abge-
wandt ist (d. h. also körperseitig angeordnet ist). So kann
beispielsweise das Außenmaterial, wie nachfolgend
noch beschrieben, ein Oberstoff sein, während das In-
nenmaterial die eigentliche Schutzfunktion gegenüber
chemischen und/oder biologischen Giften ausübt, wie
nachfolgend noch im Detail beschrieben.
[0019] Durch die erfindungsgemäße Konstruktion der
Schutzbekleidung nach der vorliegenden Erfindung wird
der Luftaustausch im Tragezustand in effizienter Weise
verbessert. Gleichzeitig ist der Austausch bzw. Abtrans-
port von Feuchtigkeit, insbesondere Schweiß, verbes-
sert. Daher führt die erfindungsgemäße Maßnahme zu
einer deutlichen Verbesserung des Tragekomforts und,
unter realen Einsatzbedingungen, gleichermaßen zu ei-
ner verringerten körperlichen Belastung des Trägers ei-
ner solchen Schutzbekleidung, insbesondere bei körper-
licher Betätigung.
[0020] Wie nachfolgend noch beschrieben, ist das er-
findungsgemäße Konzept universell einsetzbar, d. h. so-
wohl für permeable Systeme der vorgenannten Art als
auch für impermeable bzw. selektiv permeable Systeme,
insbesondere Membransysteme, der vorgenannten Art.
Während es bei den permeablen, luftdurchlässigen Sy-
stemen genügt, das Außenmaterial mit einer oder meh-
rerer solcher Belüftungsöffnungen zu versehen, wird
man im Falle impermeabler Systeme mit einer innensei-
tig angeordneten Membran zumindest das Innenmaterial
bzw. die Membran mit einer derartigen Belüftungsöff-
nung versehen müssen, um einen verbesserten Luftaus-
tausch sowie gleichermaßen einen verbesserten Feuch-
tigkeitsabtransport zu gewährleisten. Hierauf wird nach-
folgend noch im Detail eingegangen werden.
[0021] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
der Begriff der chemischen und biologischen Schadstof-
fe sehr weitreichend verstanden und umfaßt jede Art von
chemischen Giftstoffen (z. B. chemische Kampfstoffe
etc.) und von biologischen Giften (z. B. biologische
Kampfstoffe, wie Mikroorganismen, an Trägerpartikeln
fixierte Viren etc.).
[0022] Wie zuvor geschildert, ist bzw. sind die in der
erfindungsgemäßen Schutzbekleidung gezielt zur Ver-
besserung der Luftaustauschfunktion angebrachte(n)
Belüftungsöffnung(en) mit einem Schutzfiltermaterial
verschlossen, welches gasdurchlässig, insbesondere
luftdurchlässig, ausgebildet ist und chemische und/oder
biologische Schadstoffe in effizienter Weise sorbiert, ins-
besondere adsorbiert und/oder absorbiert, vorzugswei-
se adsorbiert.
[0023] Der Begriff der Sorption bezieht sich im Rah-
men der vorliegenden Erfindung auf eine Sammelbez-
eichnung für alle Vorgänge, bei denen ein chemisches
oder biologisches Material durch ein anderes mit ihm in
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Berührung stehendes Material aufgenommen wird, im
vorliegenden Fall die chemischen und/oder biologischen
Schadstoffe durch das sorbierende Schutzfiltermaterial.
Beispiele für Sorptionsvorgänge sind Adsorption, Ab-
sorption, Chemisorption und Physisorption, Persorption,
Resorption etc. Die sorbierte Substanz wird dabei als
Sorbat und die sorbierend wirkende Substanz auch als
Sorbens, Sorptionsmittel, Sorptionsmaterial etc. bez-
eichnet. Erfindungsgemäß bevorzugt erfolgt die Sorption
mittels Adsorption und/oder Absorption, vorzugsweise
mittels Adsorption. Für weitere Einzelheiten zu dem
Begriff der Sorption sowie der Adsorption, Absorption
etc. kann beispielsweise auf Römpp Chemielexikon, 10.
Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York, dort
die diesbezüglichen Stichworte: "Sorption", "Adsorp-
tion", "Absorption" etc., und auf die dort jeweils referierte
Literatur verwiesen werden.
[0024] Wie zuvor beschrieben, ist eine Besonderheit
der vorliegenden Erfindung darin zu sehen, daß die
Schutzbekleidung mit mindestens einer Belüftungsöff-
nung zur Verbesserung des Luftaustauschs sowie des
Feuchtigkeits- und Wärmeabtransports versehen ist,
welche wiederum mit dem in Rede stehenden, gasdurch-
lässigen, insbesondere luftdurchlässigen, chemische
und/oder biologische Schadstoffe sorbierenden Schutz-
filtermaterial verschlossen ist. Das Verschließen der Be-
lüftungsöffnung erfolgt dabei im allgemeinen derart, daß
zumindest die Belüftungsöffnung selbst mit dem in Rede
stehenden Schutzfiltermaterial verschlossen bzw. aus-
gefüllt wird. Im allgemeinen ist es jedoch vorgesehen,
daß das vorgenannte sorbierende Schutzfiltermaterial
aber nicht nur die Belüftungsöffnung als solche ver-
schließt, sondern sich auch über die Ränder der Belüf-
tungsöffnung hinaus erstreckt: Wird beispielsweise bei
einer permeablen Schutzbekleidung die Belüftungsöff-
nung im Außenmaterial angebracht, so wird man das Au-
ßenmaterial innenseitig mit dem sorbierenden Schutzfil-
termaterial hinterlegen bzw. sozusagen hinterfüttern (z.
B. durch innenseitige Befestigung des Schutzfiltermate-
rials an das Außenmaterial im Bereich der Belüftungs-
öffnung und darüber hinausgehend), so daß einerseits
die Belüftungsöffnung selbst verschlossen ist und ande-
rerseits auch die Randbereiche der Belüftungsöffnung
mit dem Schutzfiltermaterial hinterlegt bzw. hinterlüftet
ist. Auf diese Weise wird verhindert, daß chemische und/
oder biologische Schadstoffe an den Rändern der Belüf-
tungsöffnung unerwünschterweise an dem sorbierenden
Schutzfiltermaterial vorbeidiffundieren bzw. vorbeiströ-
men können und somit den Träger der Schutzbekleidung
erreichen.
[0025] Weitere vorteilhafte Eigenschaften, Aspekte
und Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung eines in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispiels. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Schutzbekleidung in Form ei-
nes zweiteiligen Schutzanzugs, der im Brust-

bereich des Oberteils, insbesondere einer Jak-
ke, und im Oberschenkelbereichs des Unter-
teils, insbesondere einer Hose, mit Belüftungs-
öffnungen versehen ist, wobei der im Kreis dar-
gestellte Vergrößerungsausschnitt eine sche-
matische Schnittdarstellung durch den mehr-
schichtigen Aufbau bzw. die mehrlagige
Konstruktion des erfindungsgemäßen Beklei-
dungsstücks wiedergibt;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Schutzbekleidung in Form ei-
nes Oberteils, insbesondere einer Jacke, die
im Bereich des Rükkens mit einer erfindungs-
gemäß vorgesehenen Belüftungsöffnung vor-
gesehen ist, wobei der im Kreis dargestellte
Vergrößerungsausschnitt eine schematische
Schnittdarstellung durch den mehrschichtigen
Aufbau bzw. die mehrlagige Konstruktion des
erfindungsgemäßen Bekleidungsstücks wie-
dergibt;

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung durch ei-
ne erfindungemäße Schutzbekleidung im Be-
reich der Belüftungsöffnung, wobei der im Kreis
dargestellte Vergrößerungsausschnitt eine
schematische Schnittdarstellung durch das die
Belüftungsöffnung verschließende Schutzma-
terial wiedergibt.

[0026] Fig. 1 und 2 zeigen schematisch eine erfin-
dungsgemäße Schutzbekleidung 1 mit verbesserter Luft-
austauschfunktion und Feuchtigkeitsaustauschfunktion,
wobei die Schutzbekleidung 1 mit einer Schutzfunktion
gegenüber chemischen und/oder biologischen Schad-
stoffen ausgestattet bzw. ausgerüstet ist. Hierbei handelt
es sich insbesondere um Schutzbekleidung für zivile
oder militärische Zwecke, wie ABC-Schutzbekleidung
oder dergleichen. Die Schutzbekleidung 1 weist einen
mehrschichtigen Aufbau 2 auf, wobei der mehrschichtige
Aufbau 2 ein Außenmaterial 3 und ein mit Schutzfunktion
gegenüber chemischen und/oder biologischen Schad-
stoffen ausgerüstetes Innenmaterial 4 umfaßt. Wie nach-
folgend noch beschrieben, kann es sich bei dem mit
Schutzfunktion gegenüber chemischen und/oder biolo-
gischen Schadstoffen ausgerüsteten Innenmaterial 4
entweder um ein permeables (d. h. luftdurchlässiges) Sy-
stem, insbesondere auf Basis eines Adsorptionsfilterma-
terials (z. B. Aktivkohle, insbesondere in Partikelform und
fixiert an einem luftdurchlässigen textilen Träger), oder
aber alternativ um ein luftundurchlässiges System, d. h.
also entweder um ein impermeables (d. h. luft-, wasser-
und wasserdampfundurchlässiges) System, insbeson-
dere auf Kautschuk- oder Gummibasis, oder um ein se-
lektiv permeables (d. h. luft- und wasserundurchlässiges,
aber wasserdampfdurchlässiges) System, insbesondere
auf Membranbasis, handeln.
[0027] Wie aus den Figurendarstellungen (Fig. 1 bis
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3) ersichtlich, weist die Schutzbekleidung 1 mindestens
eine Belüftungsöffnung 5 auf, wobei die Belüftungsöff-
nung 5 mit einem gasdurchlässigen, insbesondere luft-
durchlässigen, chemische und/oder biologische Schad-
stoffe sorbierenden Schutzfiltermaterial 6 verschlossen
ist. Diesbezüglich kann auf die vorstehenden Ausführun-
gen verwiesen werden.
[0028] Was das Außenmaterial 3 anbelangt, so ist die-
ses im allgemeinen gasdurchlässig, insbesondere luft-
durchlässig, ausgebildet. Im allgemeinen handelt es sich
bei dem Außenmaterial 3 um ein textiles Flächenmate-
rial, insbesondere um ein Gewebe, Gewirke, Gestricke,
Gelege, einen Textilverbundstoff, ein Vlies oder ein Non-
Woven. Bevorzugterweise ist das Außenmaterial 3 ein
flexibles textiles Flächengebilde, insbesondere in Form
eines Oberstoffs. Zur Verbesserung der Schutzfunktion,
insbesondere zur Verhinderung des Eindringens größe-
rer Tröpfchen chemischer und/oder biologischer Schad-
stoffe, kann es zudem vorgesehen sein, das Außenma-
terial 3 mit einer Imprägnierung auszustatten, insbeson-
dere das Außenmaterial 3 zu oleo- und/der hydropho-
bieren.
[0029] Um eine deutlich verbesserte Luftaustausch-
funktion in der erfindungsgemäßen Schutzbekleidung 1
zu gewährleisten, ist es erfindungsgemäß bevorzugt,
wenn die Gasdurchlässigkeit, insbesondere die Luft-
durchlässigkeit, des Schutzfiltermaterials 6 mindestens
dem 1,5fachen, insbesondere mindestens dem 2fachen,
vorzugsweise mindestens dem 3fachen, besonders be-
vorzugt mindestens dem 5fachen, der Gasdurchlässig-
keit, insbesondere Luftdurchlässigkeit, des Außenmate-
rials 3 entspricht.
[0030] Zur Gewährleistung einer guten Luftaustausch-
funktion ist es von Vorteil, wenn das Schutzfiltermaterial
6 beispielsweise bei einem Strömungswiderstand von
127 Pascal eine Luftdurchlässigkeit von mindestens 10
l · m-2 · s-1, insbesondere mindestens 30 l · m-2 · s-1,
vorzugsweise mindestens 50 l · m-2 · s-1, besonders be-
vorzugt mindestens 100 l · m-2 · s-1, ganz besonders be-
vorzugt mindestens 400 l · m-2 · s-1, aufweist.
[0031] Was das gasdurchlässige, insbesondere luft-
durchlässige, chemische und/oder biologische Schad-
stoffe sorbierende Schutzfiltermaterial 6 anbelangt, so
weist dieses im allgemeinen ein chemische und/oder bio-
logische Schadstoffe sorbierendes, insbesondere adsor-
bierendes und/oder absorbierendes, vorzugsweise ad-
sorbierendes, Sorptionsmaterial 7 auf (vgl. Fig. 3). Ins-
besondere kann das Sorptionsmaterial 7 ausgewählt
sein aus der Gruppe von Aktivkohle; Zeolithen; anorga-
nischen Oxiden, insbesondere Siliciumdioxiden, Silica-
gelen und Aluminiumoxiden; Molekularsieben; minerali-
schen Granulaten; Klathraten; sowie deren Mischungen.
Erfindungsgemäß besonders bevorzugt ist Aktivkohle.
Bevorzugterweise ist das Sorptionsmaterial 7 partikelför-
mig, insbesondere kornförmig, vorzugsweise zumindest
im wesentlichen kugelförmig, oder aber faserförmig aus-
gebildet. Im Falle einer faserförmigen Ausbildung des
Sorptionsmaterials 7 ist es bevorzugt, daß die Sorptions-

materialfasern (z. B. Aktivkohlefasern) ein Flächengebil-
de ausbilden.
[0032] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Schutzfiltermaterial 6 als chemische
und/oder biologische Schadstoffe sorbierendes, insbe-
sondere adsorbierendes und/oder absorbierendes, vor-
zugsweise adsorbierendes, Sorptionsmaterial 7 Aktiv-
kohle auf, bevorzugt in Form von Aktivkohlekömem, vor-
zugsweise Aktivkohlekugeln. Bevorzugte mittlere Parti-
keldurchmesser der Aktivkohlekörner, vorzugsweise Ak-
tivkohlekugeln, liegen im Bereich von 0,01 bis 2,0 mm,
insbesondere 0,05 bis 1,0 mm, vorzugsweise 0,1 bis 1,0
mm.
[0033] Erfindungsgemäß bevorzugt ist es, wenn die
als bevorzugtes Sorptionsmittel 7 eingesetzte Aktivkohle
(unabhängig davon, ob die Aktivkohle als Partikel, wie z.
B. Aktivkohlekörner oder Aktivkohlekugeln, oder aber als
Fasern, z. B. Aktivkohlefaserflächengebilde, eingesetzt
wird) eine spezifische Oberfläche (BET-Oberfläche) von
mindestens 500 g/m2, insbesondere mindestens 750
g/m2, vorzugsweise mindestens 1.000 g/m2, besonders
bevorzugt mindestens 1.200 g/m2, aufweist, vorzugswei-
se im Bereich von 500 bis 2.500 g/m2, insbesondere 750
bis 2.250 g/m2, vorzugsweise 900 bis 2.000 g/m2, be-
sonders bevorzugt 1.000 bis 1.750 g/m2.
[0034] Für den Fall, daß als Sorptionsmaterial 7 Aktiv-
kohle in Form von Aktivkohlekörnern, insbesondere Ak-
tivkohlekügelchen, eingesetzt wird, weisen diese vorteil-
hafterweise einen Berstdruck von mindestens 5 Newton,
insbesondere mindestens 10 Newton, bevorzugt im Be-
reich von 5 Newton bis 20 Newton, pro Partikel auf, damit
eine hohe mechanische Belastbarkeit, insbesondere ei-
ne hohe Abriebfestigkeit, der Aktivkohlekörner bzw. -kü-
gelchen gegeben ist.
[0035] Die erfindungsgemäß als bevorzugtes Sorpti-
onsmaterial 7 eingesetzte Aktivkohle weist - unabhängig
davon, ob sie in Korn- oder Kugelform oder aber in Fa-
serform verwendet wird - vorteilhafterweise ein Gesamt-
adsorptionsvolumen Vads von mindestens 200 cm3/g,
insbesondere mindestens 300 cm3/g, vorzugsweise min-
destens 350 cm3/g, besonders bevorzugt mindestens
400 cm3/g, auf, welches insbesondere im Bereich von
250 bis 1.000 cm3/g, vorzugsweise 300 bis 900 cm3/g,
bevorzugt 350 bis 750 cm3/g, liegt. Besonders bevorzugt
ist eine Aktivkohle mit einem hohen spezifischen Mikro-
porenoberflächenanteil, insbesondere mit einem hohen
aus Poren mit Durchmessern von ≤ 25 Å gebildeten spe-
zifischen Mikroporenoberflächenanteil, vorzugsweise
von mindestens 70 %, insbesondere mindestens 75 %,
bevorzugt mindestens 80 %, bezogen auf die spezifische
Gesamtoberfläche (BET) der Aktivkohle.
[0036] Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugten
Ausgestaltung - wie sie auch in Fig. 3 (vgl. Vergröße-
rungsausschnitt) dargestellt ist - ist das die chemischen
und/oder biologischen Schadstoffe sorbierende, insbe-
sondere adsorbierende und/oder absorbierende, vor-
zugsweise adsorbierende, Sorptionsmaterial 7 an einem
Träger 8, insbesondere an einem flächigen Trägermate-
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rial oder aber bevorzugt an einer dreidimensionalen Trä-
gerstruktur, fixiert. Dies kann beispielsweise mittels Ver-
kleben erfolgen. Zu diesem Zweck wird entweder ein
Klebstoff eingesetzt oder aber eine etwaige Eigenkleb-
rigkeit des Trägers 8 (beispielsweise Hitzeklebrigkeit von
z. B. PU-Schäumen) genutzt. Im Falle des Fixierung soll-
te darauf geachtet werden, daß das Sorptionsmaterial 7
nicht vollständig von Klebstoff bedeckt wird, damit es für
die zu sorbierenden Schadstoffe frei zugänglich ist. Vor-
teilhafterweise ist bei der Fixierung mindestens 60 %,
bevorzugt mindestens 70 %, besonders bevorzugt min-
destens 80 %, ganz besonders bevorzugt mindestens
90 %, der zur Verfügung stehenden Oberfläche des
Sorptionsmaterials 7 für die zu sorbierenden Schadstoffe
frei zugänglich bzw. nicht von Klebstoff bedeckt.
[0037] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfaßt das Schutzfiltermaterial 6 einen Trä-
ger 8, insbesondere eine dreidimensionale Trägerstruk-
tur, in Form einer Schaumstruktur, insbesondere
Schaumstoffstruktur, an der das Sorptionsmaterial 7 be-
festigt bzw. fixiert ist. Diese Ausführungsform ist im Ver-
größerungsausschnitt von Fig. 3 dargestellt. Der Träger
8, insbesondere die dreidimensionale Trägerstruktur,
kann dabei insbesondere als ein vorzugsweise offenpo-
riger und/oder offenzelliger Schaum, insbesondere
Schaumstoff, ausgebildet sein. Ein geeigneter Träger 8,
insbesondere eine geeignete dreidimensionale Träger-
struktur, ist beispielsweise ein vorzugsweise offenpori-
ger und/oder offenzelliger Schaumstoff auf Basis minde-
stens eines organischen Polymers, insbesondere auf
Basis von Polyurethanen, Polyolefinen, Polystyrolen,
Polyvinylchloriden, Polyisocyanuraten und Formalde-
hydharzen, besonders bevorzugt ein Polyurethan-
schaumstoff. Erfindungsgemäß besonders bevorzugt
wird ein offenporiger und/oder offenzelliger Schaumstoff
auf Polyurethanbasis ("PU-Schaumstoff") eingesetzt, an
dem das partikelförmige Sorptionsmaterial 7 fixiert ist.
[0038] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird als Schutzfiltermaterial 6 ein Material ver-
wendet, welches einen offenporigen und/oder offenzel-
ligen Schaumstoff, insbesondere Polyurethanschaum-
stoff, als Träger 8 aufweist, an dem das Sorptionsmate-
rial 7 in Form von Aktivkohlepartikeln, insbesondere Ak-
tivkohlekörnern, vorzugsweise Aktivkohlekügelchen, fi-
xiert ist, vorzugsweise mittels Verkleben. Dabei kommt
insbesondere die Aktivkohle mit den vorgenannten Ei-
genschaften zum Einsatz. Die Beladungsmenge des
Schaums bzw. Schaumstoffs mit Aktivkohlepartikeln
liegt dabei vorteilhafterweise im Bereich von 0,001 bis
10 g/cm3, insbesondere 0,01 bis 5 g/cm3, vorzugsweise
0,1 bis 1 g/cm3. Ein derartiges mit Aktivkohlepartikeln
beladenes Schaumstoffmaterial und seine Herstellung
sind beispielsweise aus der deutschen Auslegeschrift
DE 28 04 154 B1 bekannt, deren gesamter Offenba-
rungsgehalt hiermit durch Bezugnahme eingeschlossen
ist.
[0039] Ein als erfindungsgemäß vorgesehenes
Schutzfiltermaterial 6 geeignetes Material auf Basis ei-

nes mit Aktivkohlepartikeln beladenen Schaumstoffs
kann beispielsweise dadurch hergestellt werden, daß zu-
nächst der Schaumstoff mit einem vorzugsweise wärme-
härtbaren Klebstoff getränkt wird, nachfolgend über-
schüssiger Klebstoff abgequetscht wird und dann die
Trägerstruktur mit Aktivkohlekörnern berieselt werden,
die dann in die offen Poren bzw. offenen Zellen des
Schaumstoffs einrieseln und dort vom Klebstoff fixiert
werden, gefolgt von einer nachfolgenden Wärmebe-
handlung zur Aushärtung des Klebstoffs. Dies ist aus
dem Stand der Technik als solches dem Fachmann be-
kannt.
[0040] Die dreidimensionale Trägerstruktur 8, insbe-
sondere der Schaum bzw. Schaumstoff, ist bei dieser
Ausführungsform des Schutzfiltermaterials 6 insbeson-
dere flexibel und/oder kompressibel ausgebildet. Vor-
zugsweise wird als dreidimensionale Trägerstruktur 8 ein
elastischer, insbesondere elastisch verformbarer,
Schaum bzw. Schaumstoff, vorzugsweise PU-Schaum-
stoff, eingesetzt. Hierdurch wird eine gewisse Flexibilität
im Tragezustand bzw. unter Tragebelastung erreicht.
[0041] Für weitergehende Einzelheiten zu dem Begriff
des Schaums und des Schaumstoffs kann beispiels-
weise verwiesen werden auf Römpp Chemielexikon, 10.
Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York,
Stichworte: "Schaumstoffe", "Weichschaumstoffe", "In-
tegralschaumstoffe" und "Schaum", sowie auf die dort
referierte Literatur.
[0042] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
kann für das Schutzfiltermaterial 6 - anstelle einer drei-
dimensionalen Trägerstruktur - ein flächiges Trägerma-
terial, insbesondere ein textiles Flächenmaterial (z. B.
ein Gewebe, Gewirke, Gestricke, Gelege, Textilverbund-
stoff, Vlies oder Non-Woven), verwendet werden, an dem
dann - vorzugsweise mittels Verklebens - Aktivkohlepar-
tikel der vorgenannten Art fixiert sind. Diese alternative
Ausführungsform ist erfindungsgemäß jedoch weniger
bevorzugt. Bei dieser Ausführungsform kann die Adsorp-
tionsfähigkeit und damit die Schutzfunktion des Schutz-
filtermaterials 6 dadurch gesteigert werden, daß das flä-
chige, mit dem Sorptionsmaterial 7 (z. B. Aktivkohle) be-
aufschlagte, vorzugsweise streifenförmig ausgebildete
Trägermaterial, gefaltet, insbesondere mehrfach gefaltet
ist (d. h. zu zwei oder mehr übereinanderliegender bzw.
übereinander angeordneter Lagen des Trägermaterials
gefaltet ist), vorzugsweise in Form eines zickzackförmi-
gen Faltung; infolge der Faltung sind dann sozusagen
mehrere über die Faltung verbundene Lagen des mit
dem Sorptionsmaterial 7 beaufschlagten flächigen Trä-
germaterials übereinandergelegt, welche alle durch-
strömt werden müssen, bevor die Luft in das Innere der
Schutzbekleidung 1 vordringt. Solche gefalteten Filter-
strukturen sind dem Fachmann als solche aus dem Stand
der Technik bekannt (vgl. z. B. DE 197 01 658 A1 oder
DE 195 05 174 B4). Alternativ können in gleicher Weise
auch mehrere unverbundene Lagen des mit dem Sorp-
tionsmaterial 7 beaufschlagten flächigen Trägermateri-
als übereinandergelegt werden, was erfindungsgemäß
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aber weniger bevorzugt ist.
[0043] Zur Verbesserung der Schutzfunktion gegen-
über Schadstoffpartikeln oder Schadstoffaerosolen kann
es zudem vorgesehen sein, das Schutzfiltermaterial 6,
vorzugsweise im Tragezustand außenseitig, mit einer
Partikel- und/oder Aerosolfilterschicht, vorzugsweise ei-
ner Partikel- und Aerosolfilterschicht, vorzugsweise in
Form eines textilen Flächengebildes, auszustatten (in
den Figuren nicht dargestellt). Partikel- und/oder Aero-
solfilterschichten sind dem Fachmann grundsätzlich be-
kannt, so daß diesbezüglich nicht auf weitere Einzelhei-
ten eingegangen zu werden braucht. Erfindungsgemäß
bevorzugt ist es, wenn die optional eingesetzte Partikel-
und/oder Aerosolfilterschicht einen mittleren Wirkungs-
grad Em nach DIN EN 779 (Juli 1993) von mindestens
40 %, insbesondere mindestens 50 %, vorzugsweise
mindestens 70 %, besonders bevorzugt mindestens 90
%, ganz besonders bevorzugt mindestens 95 % oder
mehr, aufweist. Insbesondere sollte die optional vorhan-
dene Partikel- und/oder Aerosolfilterschicht bei einer An-
strömgeschwindigkeit von 0,1 m/s eine mittlere Abschei-
derate gegenüber Partikeln und/oder Aerosolen mit
Durchmessern im Bereich von 0,1 bis 0,3 Pm von min-
destens 80 %, insbesondere mindestens 90 %, vorzugs-
weise mindestens 95 %, aufweisen. Bevorzugt ist es,
wenn die optional vorhandene Partikel- und/oder Aero-
solfilterschicht bei einer Anströmgeschwindigkeit von 0,1
m/s eine mittlere Abscheiderate gegenüber Partikeln
und/oder Aerosolen mit Durchmessern ≥ 2 Pm, insbe-
sondere ≥ 1,5 Pm, von mindestens 95 %, insbesondere
mindestens 98 %, bevorzugt mindestens 99 %, aufweist.
[0044] Weiterhin kann es vorgesehen sein, das
Schutzfiltermaterial 6, insbesondere innen- und/oder au-
ßenseitig, mit einer vorzugsweise gitterartig ausgebilde-
ten, luftdurchlässigen Abdeckung zu versehen (in den
Figuren gleichermaßen nicht dargestellt). Die vorzugs-
weise gitterartige, luftdurchlässige Abdeckung kann ei-
nerseits zur Verstärkung des Schutzfiltermaterials 6 die-
nen. Andererseits kann sie das Schutzfiltermaterial 6 vor
groben Verschmutzungen und somit vor einem uner-
wünschten Verstopfen schützen.
[0045] Erfindungsgemäß bevorzugt ist es, wenn die
Belüftungsöffnung 5 als solche schlitzartig, insbesonde-
re in Form eines im Tragezustand horizontal verlaufen-
den Schlitzes, ausgebildet ist. Je nach Anzahl der Belüf-
tungsöffnungen 5 kann die Breite des Schlitzes in weiten
Bereichen variieren: Im allgemeinen weisen derartige
Belüftungsschlitze 5 eine Schlitzweite von 1 bis 30 cm,
vorzugsweise 2 bis 20 cm, insbesondere 3 bis 10 cm, auf.
[0046] Der Verlauf der Belüftungsöffnung 5, insbeson-
dere bei schlitzartiger Ausbildung, kann im Tragezustand
der Schutzbekleidung 1 grundsätzlich zwar horizontal
oder vertikal sein; bevorzugt ist jedoch ein horizontaler
Verlauf der Belüftungsöffnung 5, da in diesem Fall eine
verringerte mechanische Belastung, insbesondere eine
verringerte Reißbeanspruchung, im Tragezustand vor-
liegt.
[0047] Um die Beständigkeit der erfindungsgemäßen

Schutzbekleidung 1 zu erhöhen, kann es vorgesehen
sein, daß die Belüftungsöffnung 5 gegenüber mechani-
scher Belastung, insbesondere gegenüber Reißbean-
spruchung, verstärkt ist. Dies kann beispielsweise durch
Stabilisierung bzw. Verstärkung des Randes der Belüf-
tungsöffnung 5 erfolgen (z. B. durch Umnähen, Aufbrin-
gen eines zusätzlichen, insbesondere verstärkenden
Materials an den Rand der Öffnung etc.). Im Falle schlitz-
artig ausgebildeter Belüftungsöffnungen 5 kann bei-
spielsweise zumindest im Bereich der Ecken des Schlit-
zes eine Verstärkung vorgesehen sein, weil dort die
größte mechanische Belastung, insbesondere die größte
Reißbeanspruchung, im Tragezustand vorliegt.
[0048] Im allgemeinen ist die Belüftungsöffnung 5 der-
art ausgebildet, daß die hauptsächliche Lufteinlaßrich-
tung bzw. die hauptsächliche Luftanströmrichtung in be-
zug auf die Belüftungsöffnung 5 im Tragezustand der
Schutzbekleidung 1 zumindest im wesentlichen parallel
zum Außenmaterial 3 und/oder zumindest im wesentli-
chen vertikal ist.
[0049] Gemäß einer erfindungsgemäß bevorzugten
Ausführungsform ist die Schutzbekleidung 1 mit einer
Mehrzahl von Belüftungsöffnungen 5, insbesondere mit
mindestens zwei Belüftungsöffnungen 5, versehen.
[0050] Für den Fall, daß es sich bei der Schutzbeklei-
dung 1 um ein Oberteil, insbesondere um eine Jacke,
handelt oder aber ein einteiliger Anzug, insbesondere in
Form eines Overalls, eingesetzt wird, ist bzw. sind die
Belüftungsöffnungen 5 im Tragezustand im Brust- und/
oder Rückenbereich, vorzugsweise mindestens im
Brustbereich, angeordnet (vgl. Fig. 1 und 2). Für den Fall,
daß es sich bei der erfindungsgemäßen Schutzbeklei-
dung 1 um ein Unterteil, insbesondere eine Hose, oder
um einen ganzteiligen Anzug, insbesondere in Form ei-
nes Overalls, handelt, können zudem ein oder mehrere
Belüftungsöffnungen 5 im Tragezustand im Oberschen-
kelbereich angeordnet sein.
[0051] Wie zuvor geschildert, läßt sich das erfindungs-
gemäße Konzept sowohl auf permeable wie impermea-
ble bzw. selektiv permeable (d. h. also luftdurchlässige
wie luftundurchlässige) Schutzbekleidungsstücke an-
wenden:
[0052] Im Falle einer permeablen, d. h. luftdurchlässi-
gen Schutzbekleidung 1 ist das Innenmaterial 4 luft-
durchlässig ausgebildet und umfaßt insbesondere ein
gasdurchlässiges, insbesondere luftdurchlässiges, che-
mische und/oder biologische Schadstoffe adsorbieren-
des Adsorptionsfiltermaterial, wobei das Adsorptionsfil-
termaterial beispielsweise ein chemische und/oder bio-
logische Schadstoffe adsorbierendes Adsorptionsmittel,
insbesondere Aktivkohle, bevorzugt fixiert an einem ins-
besondere textilen Flächenmaterial, umfaßt. Dabei kann
die Aktivkohle in Form von Aktivkohlefasern, insbeson-
dere in Form eines Aktivkohlefaserflächengebildes, oder
aber besonders bevorzugt in Form von Aktivkohlekör-
nern, vorzugsweise Aktivkohlekügelchen, vorliegen. Da-
bei wird bevorzugterweise dieselbe Aktivkohle wie für
das Schutzfiltermaterial 6 verwendet, so daß diesbezüg-
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lich auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen wer-
den kann. Derartige permeable bzw. luftdurchlässige
Schutzbekleidung ist aus dem Stand der Technik be-
kannt (vgl. z. B. DE 33 04 349 A1 und der eingangs ge-
schilderte Stand der Technik).
[0053] Für den Fall einer permeablen bzw. luftdurch-
lässigen Schutzbekleidung 1 der vorgenannten Art ge-
nügt es, das Außenmaterial 3 mit einer oder mehreren
Belüftungsöffnungen 5 zu versehen. Diese Ausführungs-
form ist in Fig. 3 dargestellt. Dabei kann bzw. können die
Belüftungsöffnungen 5 insbesondere in einem Überlap-
pungsbereich des Außenmaterials 3 ausgebildet bzw.
angeordnet sein, wie in Fig. 3 dargestellt. Im allgemeinen
ist bzw. sind die vorzugsweise schlitzartig ausgebildeten
Belüftungsöffnungen 5 dabei im Tragezustand außen-
seitig von einem überlappenden Materialstück des Au-
ßenmaterials 3 bedeckt, d. h. die Überlappung ist derart,
daß ein Luftschlitz zwischen den überlappenden Mate-
rialstücken des Außenmaterials 3 verbleibt, der dann den
Luftdurchtritt ermöglicht. Bei dieser Ausführungsform ist
das Schutzfiltermaterial 6 vorzugsweise mit dem Außen-
material 3, insbesondere an dessen Innenseite, verbun-
den bzw. hiermit fixiert (z. B. durch Verkleben, Vernähen,
Verheften etc.), wie in Fig. 3 gezeigt.
[0054] Für den Fall, daß eine luftundurchlässige
Schutzbekleidung 1 der eingangs geschilderten Art (d.
h. also entweder ein impermeables, also ein luft-, wasser-
und wasserdampfundurchlässiges System, insbesonde-
re auf Kautschuk- oder Gummibasis, oder aber ein se-
lektiv permeables, also ein luft- und wasserundurchläs-
siges, aber wasserdampfdurchlässiges) eingesetzt wird,
insbesondere ein luftundurchlässiges selektiv permea-
bles System insbesondere auf Membranbasis, weist das
Innenmaterial 4 eine gegenüber chemischen und/oder
biologischen Schadstoffen zumindest im wesentlichen
undurchlässige und zumindest im wesentlichen wasser-
und luftundurchlässige Schicht auf, welche im Fall von
Membransystemen vorteilhafterweise wasserdampf-
durchlässig ausgebildet ist und im Fall vollständig imper-
meabler System z. B. auf Gummi- oder Kautschukbasis
auch wasserdampfundurchlässig ist. Auch solche
Schutzbekleidungskonstruktionen sind dem Fachmann
aus dem Stand der Technik als solche bekannt. Bei die-
ser Ausführungsform wird zumindest das Innenmaterial
4 mit einer oder mehreren Belüftungsöffnungen 5 verse-
hen (in den Figuren nicht dargestellt). Dabei wird bzw.
werden die Belüftungsöffnungen 5 vorteilhafterweise in
einem Überlappungsbereich des Innenmaterials 4 aus-
gebildet bzw. angeordnet, d. h. die Belüftungsöffnungen
5 sind bei dieser Ausführungsform im Tragezustand au-
ßenseitig von einem überlappenden Materialstück des
Innenmaterials 4 bedeckt, wobei die Überlappung derart
ist, daß ein Luftschlitz zwischen den überlappenden Ma-
terialstücken verbleibt, der den Luftdurchtritt ermöglicht.
Bei dieser Ausführungsform ist das Schutzfiltermaterial
6 vorzugsweise mit dem Innenmaterial 4, insbesondere
an dessen Innenseite, verbunden (z. B. durch Verkleben,
Vernähen, Verheften etc.). Bei dieser Ausführungsform

kann zusätzlich auch das Außenmaterial 3 mit einer oder
mehreren Belüftungsöffnungen 5 versehen sein, insbe-
sondere in Überlappungsbereichen des Außenmaterials
3 (d. h. die Belüftungsöffnungen 5 sind dann außenseitig
von einem überlappenden Materialstück des Außenma-
terials 3 bedeckt, wie für die permeablen Systeme zuvor
geschildert).
[0055] Im Ergebnis führt das erfindungsgemäße Kon-
zept infolge des erhöhten Luftaustausches und infolge-
dessen des erhöhten Wärmeabtransports sowie zusätz-
lich des verbesserten Feuchtigkeitsaustausches bzw.
-abtransports zu einem deutlich gesteigerten Tragekom-
fort - und dies ohne Verminderung der Schutzleistung -,
wobei das erfindungsgemäße Konzept universell sowohl
auf permeable (d. h. luftdurchlässige) bzw. selektiv per-
meable (d. h. luftundurchlässige, aber wasserdampf-
durchlässige) wie impermeable (d. h. luft- und wasser-
dampfundurchlässige) Systeme anwendbar ist.
[0056] In permeablen Schutzbekleidungssystemen
kann ohne Verminderung der Schutzleistung ein Aus-
tausch von Luft und damit auch eine Abgabe von
Schweiß an die Umgebung gefördert werden, indem bei-
spielsweise im Brustbereich und/oder im Bereich des
Rückens vorzugsweise horizontale bzw. waagerechte,
bevorzugt mit Textil überlappende Belüftungsöffnungen
z. B. in Form von Schlitzen eingearbeitet werden, die
zum Erhalt der Schutzwirkung beispielsweise mit einem
aktivkohlebeladenen Schaum gefüllt werden, so daß der
Luftaustausch ausschließlich über diesen Schaum statt-
findet, wobei zum gesteigerten Schutz vor biologischen
Giften, insbesondere Partikeln und Aerosolen, der aktiv-
kohlebeladene Schaum zusätzlich innen- und/oder au-
ßenseitig mit einem Partikelfiltrationsvlies abgedeckt
sein kann. Rein permeable, biologische und/oder chemi-
sche Schutzanzüge bestehen herkömmlicherweise aus
zwei Lagen, einem Oberstoff und einem nur an den Näh-
ten an den Oberstoff verbundenen Aktivkohlefiltermate-
rial als Futterstoff; die beschriebene Konstruktion kann
in beiden Lagen des Schutzanzugs eingebaut werden.
Da das Filtermaterial aber im allgemeinen sehr luftdurch-
lässig ist, ist es aus Tragekomfortgründen ausreichend,
die schlitzartigen Belüftungsöffnungen ausschließlich in
den Oberstoff einzuarbeiten und mit dem aktivkohlebe-
ladenen Stoff auszukleiden.
[0057] Für den Fall impermeabler Systeme (d. h. im
Falle luftundurchlässiger Schutzbekleidung) werden se-
mipermeable Membranen (z. B. luft- und wasserun-
durchlässige, aber wasserdampfdurchlässige Membra-
nen) oder impermeable Folien auf den Oberstoff aufla-
miniert und gegebenenfalls mit einer weiteren Aktivkoh-
leschicht als Filtermaterial versehen. Auch bei Verwen-
dung dieser impermeablen Materialien ist es möglich, die
Schutzwirkung eines Schutzanzugs gegenüber biologi-
schen und/oder chemischen Schadstoffen aufrechtzuer-
halten, wenn in das Membran- bzw. Folienmaterial
schlitzartige Belüftungsöffnungen eingearbeitet werden,
die sich überlappen und mit einem aktivkohlebeladenen
Schaumstoff derart ausgefüllt werden, daß der Luftaus-
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tausch nur durch das aktivkohlebeladene Schaumstoff-
material erfolgen kann.
[0058] Im Ergebnis gelingt es im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung durch die Erhöhung der Luftaus-
tauschfunktion sowie der Feuchtigkeitsabtransportfunk-
tion einen erhöhten Tragekomfort zu erreichen, wobei
gleichermaßen im Tragezustand die körperliche Bela-
stung des Trägers, insbesondere bei anstrengenden kör-
perlichen Tätigkeiten, reduziert wird.
[0059] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung - gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden
Erfindung - ist ein Verfahren zur Verbesserung des Luft-
austausch in Schutzbekleidung 1 mit Schutzfunktion ge-
genüber chemischen und/oder biologischen Schadstof-
fen, insbesondere für zivile oder militärische Zwecke, wie
ABC-Schutzbekleidung oder dergleichen, wobei die
Schutzbekleidung 1 einen mehrschichtigen Aufbau 2
aufweist, welcher ein Außenmaterial 3 und ein mit
Schutzfunktion gegenüber chemischen und/oder biolo-
gischen Schadstoffen ausgerüstetes Innenmaterial 4
umfaßt. Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich
dadurch aus, daß die Schutzbekleidung 1 mit mindestens
einer Belüftungsöffnung 5 zur Verbesserung des Luft-
austauschs und/oder zur Verbesserung des Feuchtig-
keitsabtransports versehen wird, wobei die Belüftungs-
öffnung 5 mit einem gasdurchlässigen, insbesondere
luftdurchlässigen, chemische und/oder biologische
Schadstoffe sorbierenden Schutzfiltermaterial ver-
schlossen wird. Für weitergehende Einzelheiten zu dem
erfindungsgemäßen Verfahren kann - zur Vermeidung
unnötiger Wiederholungen - auf die vorstehenden Aus-
führungen zu der erfindungsgemäßen Schutzbekleidung
verwiesen werden, welche in bezug auf das Verfahren
nach der vorliegenden Erfindung entsprechend gelten.
[0060] Weitere Ausgestaltungen, Ausführungsfor-
men, Abwandlungen, Modifikationen und/oder Variatio-
nen der vorliegenden Erfindung erschließen sich dem
Fachmann beim Lesen der vorliegenden Beschreibung,
ohne daß er dabei den Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung verläßt.

Patentansprüche

1. Schutzbekleidung (1) mit Schutzfunktion gegenüber
chemischen und/oder biologischen Schadstoffen,
insbesondere für zivile oder militärische Zwecke, wie
ABC-Schutzbekleidung oder dergleichen, wobei die
Schutzbekleidung (1) einen mehrschichtigen Auf-
bau (2) aufweist, wobei der mehrschichtige Aufbau
(2) ein Außenmaterial (3) und ein mit Schutzfunktion
gegenüber chemischen und/oder biologischen
Schadstoffen ausgerüstetes Innenmaterial (4) um-
faßt,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schutzbekleidung (1) mindestens eine Be-
lüftungsöffnung (5) aufweist, wobei die Belüftungs-
öffnung (5) mit einem gasdurchlässigen, insbeson-

dere luftdurchlässigen, chemische und/oder biologi-
sche Schadstoffe sorbierenden Schutzfiltermaterial
(6) verschlossen ist.

2. Schutzbekleidung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Außenmaterial (3) gas-
durchlässig, insbesondere luftdurchlässig, ausgebil-
det ist und/oder daß das Außenmaterial (3) eine tex-
tiles Flächenmaterial, insbesondere ein Gewebe,
Gewirke, Gestricke, Gelege, Textilverbundstoff,
Vlies oder Non-Woven, ist und/oder daß das Außen-
material (3) ein flexibles textiles Flächengebilde, ins-
besondere in Form eines Oberstoffs, ist und/oder
daß das Außenmaterial (3) mit einer Imprägnierung
ausgerüstet ist und/oder daß das Außenmaterial (3)
oleo- und/oder hydrophobiert ist.

3. Schutzbekleidung nach Anspruch 1 und/oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Gasdurchlässig-
keit, insbesondere Luftdurchlässigkeit, des Schutz-
filtermaterials (6) mindestens dem 1,5fachen, insbe-
sondere mindestens dem 2fachen, vorzugsweise
mindestens dem 3fachen, besonders bevorzugt
mindestens dem 5 fachen, der Gasdurchlässigkeit,
insbesondere Luftdurchlässigkeit, des Außenmate-
rials (3) entspricht.

4. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schutzfiltermaterial (6) ein che-
mische und/oder biologische Schadstoffe sorbieren-
des, insbesondere adsorbierendes und/oder absor-
bierendes, vorzugsweise adsorbierendes, Sorpti-
onsmaterial (7) aufweist, insbesondere wobei das
Sorptionsmaterial (7) ausgewählt ist aus der Gruppe
von Aktivkohle; Zeolithen; anorganischen Oxiden,
insbesondere Siliciumdioxiden, Silicagelen und Alu-
miniumoxiden; Molekularsieben; mineralischen
Granulaten; Klathraten; sowie deren Mischungen
und besonders bevorzugt Aktivkohle ist und/oder
insbesondere wobei das Sorptionsmaterial (7) par-
tikelförmig, insbesondere kornförmig, vorzugsweise
zumindest im wesentlichen kugelförmig, oder aber
faserförmig ausgebildet ist.

5. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schutzfiltermaterial (6) ein che-
mische und/oder biologische Schadstoffe sorbieren-
des, insbesondere adsorbierendes und/oder absor-
bierendes, vorzugsweise adsorbierendes, Sorpti-
onsmaterial (7) aufweist, wobei das Sorptionsmate-
rial (7) Aktivkohle, insbesondere in Form von Aktiv-
kohlekörnern, vorzugsweise Aktivkohlekugeln, ist,
insbesondere wobei der mittlere Partikeldurchmes-
ser der Aktivkohlekörner, vorzugsweise Aktivkohle-
kugeln, im Bereich von 0,01 bis 2,0 mm, insbeson-
dere 0,05 bis 1,0 mm, vorzugsweise 0,1 bis 1,0 mm,
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liegt.

6. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schutzfiltermaterial (6) ein che-
mische und/oder biologische Schadstoffe sorbieren-
des, insbesondere adsorbierendes und/oder absor-
bierendes, vorzugsweise adsorbierendes, Sorpti-
onsmaterial (7) aufweist, wobei das Sorptionsmate-
rial (7) an einem Träger (8), insbesondere an einem
flächigen Trägermaterial oder bevorzugt an einer
dreidimensionalen Trägerstruktur, fixiert ist, vor-
zugsweise mittels Verkleben.

7. Schutzbekleidung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Träger (8), insbesondere die
dreidimensionale Trägerstruktur, eine Schaum-
struktur ist und/oder daß der Träger (8), insbeson-
dere die dreidimensionale Trägerstruktur, ein insbe-
sondere offenporiger und/oder offenzelliger
Schaum, insbesondere Schaumstoff, ist und/oder
daß der Träger (8), insbesondere die dreidimensio-
nale Trägerstruktur, ein insbesondere offenporiger
und/oder offenzelliger Schaumstoff auf Basis min-
destens eines organischen Polymers, insbesondere
auf Basis von Polyurethanen, Polyolefinen, Polysty-
rolen, Polyvinylchloriden, Polyisocyanuraten und
Formaldehydharzen, besonders bevorzugt ein Po-
lyurethanschaumstoff, ist und ganz besonders be-
vorzugt ein insbesondere offenporiger und/oder of-
fenzelliger Schaumstoff auf Polyurethanbasis (PU-
Schaumstoff) ist.

8. Schutzbekleidung nach Anspruch 6 und/oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß das Schutzfiltermate-
rial (6) ein chemische und/oder biologische Schad-
stoffe sorbierendes, insbesondere adsorbierendes
und/oder absorbierendes, vorzugsweise adsorbie-
rendes, Sorptionsmaterial (7) in Form von Aktivkoh-
lepartikeln, insbesondere Aktivkohlekörnern, vor-
zugsweise Aktivkohlekügelchen, umfaßt, wobei die
Aktivkohlepartikel an einem offenporigen und/oder
offenzelligen Schaumstoff, insbesondere Polyu-
rethanschaumstoff, als Träger (8) fixiert sind, vor-
zugsweise mittels Verkleben, insbesondere wobei
die Beladungsmenge des Schaumstoffs mit Aktiv-
kohle 0,001 bis 10 g/cm3, insbesondere 0,01 bis 5
g/cm3, vorzugsweise 0,1 bis 1 g/cm3, beträgt, und/
oder daß die dreidimensionale Trägerstruktur, ins-
besondere der Schaum, vorzugsweise der Schaum-
stoff, flexibel und/oder kompressibel ausgebildet ist
und/oder daß der Schaum, vorzugsweise Schaum-
stoff, elastisch, insbesondere elastisch verformbar,
ist.

9. Schutzbekleidung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Träger (8), insbesondere
das flächige Trägermaterial, eine textiles Flächen-

material, insbesondere ein Gewebe, Gewirke, Ge-
stricke, Gelege, Textilverbundstoff, Vlies oder Non-
Woven, ist und/oder daß der Träger (8), insbeson-
dere das flächige Trägermaterial, gefaltet, insbeson-
dere mehrfach gefaltet ist, vorzugsweise in Form ei-
nes zickzackförmigen Faltung.

10. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schutzfiltermaterial (6), vorzugs-
weise außenseitig, mit einer Partikel- und/oder Ae-
rosolfilterschicht, insbesondere in Form eines texti-
len Flächengebildes, ausgestattet ist und/oder daß
das Schutzfiltermaterial (6), insbesondere innen-
und/oder außenseitig, mit einer vorzugsweise gitter-
artig ausgebildeten, luftdurchlässigen Abdeckung
versehen ist.

11. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Belüftungsöffnung (5) schlitzartig,
insbesondere in Form eines im Tragezustand hori-
zontal verlaufenden Schlitzes, ausgebildet ist und/
oder daß der Verlauf der Belüftungsöffnung (5) im
Tragezustand der Schutzbekleidung (1) horizontal
oder vertikal, vorzugsweise horizontal, ausgebildet
ist und/oder daß die Belüftungsöffnung (5) gegen-
über mechanischer Belastung, insbesondere ge-
genüber Reißbeanspruchung, verstärkt ist.

12. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Lufteinlaßrichtung und/oder Luft-
anströmrichtung in bezug auf die Belüftungsöffnung
(5) im Tragezustand zumindest im wesentlichen par-
allel zum Außenmaterial (3) und/oder im Tragezu-
stand zumindest im wesentlichen vertikal ist.

13. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schutzbekleidung (1) eine Mehr-
zahl von Belüftungsöffnungen (5), insbesondere
mindestens zwei Belüftungsöffnungen (5), aufweist
und/oder daß die Belüftungsöffnung(en) (5) im Tra-
gezustand im Brust- und/oder Rückenbereich, vor-
zugsweise mindestens im Brustbereich, angeordnet
ist bzw. sind und/oder daß die Belüftungsöffnung
(en) (5) im Tragezustand im Oberschenkelbereich
angeordnet ist bzw. sind.

14. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß
das Innenmaterial (4) ein gasdurchlässiges, insbe-
sondere luftdurchlässiges, chemische und/oder bio-
logische Schadstoffe adsorbierendes Adsorptions-
filtermaterial ist.

15. Schutzbekleidung nach Anspruch 14, dadurch ge-
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kennzeichnet, daß das Adsorptionsfiltermaterial
ein chemische und/oder biologische Schadstoffe ad-
sorbierendes Adsorptionsmittel, insbesondere Ak-
tivkohle, bevorzugt fixiert an einem insbesondere
textilen Flächenmaterial, umfaßt, insbesondere wo-
bei die Aktivkohle in Form von Aktivkohlefasern, ins-
besondere in Form eines Aktivkohlefaserflächenge-
bildes, oder besonders bevorzugt in Form von Ak-
tivkohlekörnern, vorzugsweise Aktivkohlekügel-
chen, vorliegt.

16. Schutzbekleidung nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, daß das Außenmaterial (3)
mit einer oder mehreren Belüftungsöffnungen (5)
versehen ist, insbesondere wobei die Belüftungsöff-
nung(en) (5) in einem Überlappungsbereich des Au-
ßenmaterials (3) ausgebildet oder angeordnet ist
bzw. sind und/oder insbesondere wobei die Belüf-
tungsöffnung(en) (5) außenseitig von einem über-
lappenden Materialstück des Außenmaterials (3) be-
deckt ist bzw. sind und/oder insbesondere wobei das
Schutzfiltermaterial (6) mit dem Außenmaterial (3)
verbunden ist, vorzugsweise an dessen Innenseite.

17. Schutzbekleidung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß
das Innenmaterial (4) eine gegenüber chemischen
und/oder biologischen Schadstoffen zumindest im
wesentlichen undurchlässige und zumindest im we-
sentlichen wasser- und luftundurchlässige Schicht,
insbesondere Membran, aufweist, insbesondere
wobei die Schicht, vorzugsweise Membran, wasser-
dampfdurchlässig ausgebildet ist.

18. Schutzbekleidung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zumindest das Innenmaterial
(4) mit einer oder mehreren Belüftungsöffnungen (5)
versehen ist, insbesondere wobei die Belüftungsöff-
nung(en) (5) in einem Überlappungsbereich des In-
nenmaterials (4) ausgebildet oder angeordnet ist
bzw. sind und/oder insbesondere wobei die Belüf-
tungsöffnung(en) (5) außenseitig von einem über-
lappenden Materialstück des Innenmaterials (4) be-
deckt ist bzw. sind und/oder insbesondere wobei das
Schutzfiltermaterial (6) mit dem Innenmaterial (4)
verbunden ist, vorzugsweise an dessen Innenseite.

19. Schutzbekleidung nach Anspruch 17 und/oder 18,
dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich auch das
Außenmaterial (3) mit einer oder mehreren Belüf-
tungsöffnungen (5) versehen ist, insbesondere wo-
bei die Belüftungsöffnung(en) (5) in einem Überlap-
pungsbereich des Außenmaterials (3) ausgebildet
oder angeordnet ist bzw. sind und/oder insbesonde-
re wobei die Belüftungsöffnung(en) (5) außenseitig
von einem überlappenden Materialstück des Außen-
materials (3) bedeckt ist bzw. sind und/oder insbe-
sondere wobei das Schutzfiltermaterial (6) mit dem

Außenmaterial (3) verbunden ist, vorzugsweise an
dessen Innenseite.

20. Verfahren zur Verbesserung des Luftaustausches in
Schutzbekleidung (1) mit Schutzfunktion gegenüber
chemischen und/oder biologischen Schadstoffen,
insbesondere für zivile oder militärische Zwecke, wie
ABC-Schutzbekleidung oder dergleichen, wobei die
Schutzbekleidung (1) einen mehrschichtigen Auf-
bau (2) aufweist, wobei der mehrschichtige Aufbau
(2) ein Außenmaterial (3) und ein mit Schutzfunktion
gegenüber chemischen und/oder biologischen
Schadstoffen ausgerüstetes Innenmaterial (4) um-
faßt,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schutzbekleidung (1) mit mindestens einer
Belüftungsöffnung (5) versehen wird, wobei die Be-
lüftungsöffnung (5) mit einem gasdurchlässigen, ins-
besondere luftdurchlässigen, chemische und/oder
biologische Schadstoffe sorbierenden Schutzfilter-
material (6) verschlossen wird.

19 20 



EP 1 859 837 A2

12



EP 1 859 837 A2

13



EP 1 859 837 A2

14



EP 1 859 837 A2

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 0827451 A2 [0009]
• WO 2005049147 A1 [0009]
• DE 2804154 B1 [0038]

• DE 19701658 A1 [0042]
• DE 19505174 B4 [0042]
• DE 3304349 A1 [0052]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

• Römpp Chemielexikon. Georg Thieme Verlag [0023]
[0041]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

